
Zeitschrift: Zeitschrift für öffentliche Fürsorge : Monatsschrift für Sozialhilfe :
Beiträge und Entscheide aus den Bereichen Fürsorge,
Sozialversicherung, Jugendhilfe und Vormundschaft

Herausgeber: Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

Band: 91 (1994)

Heft: 3

Rubrik: Neue Bücher + Medien

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sozialhilfepraxis ZöF 3/94

stungen, sofern die versicherte Person

zur Rückerstattung verpflichtet ist
oder der Auszahlung der Rentennachzahlung

schriftlich zugestimmt hat und
b) auf vertraglich oder gesetzlich
erbrachte Leistungen, soweit aus Vertrag
oder Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht

infolge der Rentennachzahlung

abgeleitet werden kann.
Ist nun ein solches eindeutiges

Rückforderungsrecht im kantonalen
Sozialhilferecht nicht statuiert — dies ist z. B.
im Kanton Bern der Fall — so kann bei
Verweigerung der Zustimmung des

Berechtigten mangels Rechtsgrundlage
keine Verrechnung von Rentennach-
zahlungen mit bevorschussten
Fürsorgeleistungen vorgenommen werden.

Diese empfindliche Gesetzeslücke im
kantonalen Sozialhilferecht sollte
unbedingt geschlossen werden. Es
empfiehlt sich also weiterhin, im Hinblick
auf künftige Rentennachzahlungen
unbedingt die Zustimmung des

Berechtigten zur Drittauszahlung und
anschliessenden Verrechnung samt
Schuldanerkennung zu erwirken.

Bei dieser Gelegenheit soll nicht
unerwähnt bleiben, dass im Bereich der
Ergänzungsleistungen schon seit Jahren

in Art. 22 Abs. 4 der EL-Verord-
nung eine genügende Rechtsgrundlage
besteht, welche eine unmittelbare
Verrechnung von EL-Nachzahlungen mit
Vorschüssen der Fürsorge zulässt.

Dr. Michael Hohn, Bern

Neue Bücher + Medien

Informationsbroschüren des Kantons Zug

Die Direktion des Innern des Kantons
Zug hat zwei Broschüren herausgegeben,

die kurz und anschaulich über die
«Hilfe bei finanziellen Problemen im
Kanton Zug» und das Asylwesen
informieren. Die Broschüre zu Sozialfragen
soll Menschen in Bedrängnis helfen
und sie ermuntern, sich frühzeitig und
vorbeugend mit Fragen der finanziellen

Existenzsicherung zu befassen. Ein
Raster für ein persönliches Budget
steht am Anfang des Kapitels «Wie
kann ich Vorsorgen». Fragen des

Versicherungsschutzes werden behandelt
und die vorhandenen Hilfemöglichkeiten

des Kantons, der Gemeinden und

von Hilfswerken dargestellt und mit
einem Adressenverzeichnis ergänzt.

«Asyl» ist bereits die zweite
Broschüre des Kantons Zug zum Asylwesen.

Rechtsfragen und Abläufe im
Asylverfahren werden aufgezeigt,
ergänzt durch Erfahrungsberichte, z. B.

zur Einschulung von Flüchtlingskindern
aus Bosnien. cab

Die beiden Broschüren «Hilfe bei finanziellen
Problemen im Kanton Zug» und «Asyl»

können bei der Direktion des Innern des Kantons

Zuë> Kanzlei, Bahnhofstrasse 32, Postfach

146, 6301 Zug, Tel. 042 25 37 14,
bestellt werden.
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